
Viele kleine Mängel sind kein Großer

Ein Mangel an der Mietsache muss die Erheblichkeitsschwelle überwinden, bevor der
Mieter gemäß § 536 BGB die Mietzahlung mindern darf. Die Norm bestimmt eindeutig:

"Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht."

Dies gilt auch, wenn die Mietsache eine Vielzahl von unerheblichen Mängeln aufweist. Viele
kleine Mängel führen eben nicht zu einem großen. Dies hat auch das Landgericht Berlin
entschieden.

Landgericht Berlin vom 01.12.2009, 63 S 162/09
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